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Eidgenössische Volksabstimmung vom 2. Juni 2002

Schwangerschaftsabbruch: 2 x Nein

Die Schweizerische Vereinigung Pro Libertate vertritt die Ansicht, weder die Revision des Strafgesetzbuches noch die Initiative „für Mutter und Kind“ bilden tragfähige Grundlagen, den Stellenwert des ungeborenen Lebens zu festigen sowie die Sozial- und Familienpolitik grundsätzlich anzugehen.

Die Schweizerische Vereinigung Pro Libertate rät, die von Bundesrat und Parlamentsmehrheit verabschiedete Vorlage zur Fristenlösung abzulehnen. Denn sie nützt die Intiative „für Mutter und Kind“ aus, um den Schwangerschaftsabbruch zu legalisieren. Die Abtreibungsbefürworter erkennen, dass jene Initiative im Gegensatz zur Strafgesetzrevision als „moderat getarnter Gegenvorschlag“ keine Mehrheit finden kann. Aber die vorliegende Gesetzesrevision bildet nur einen Zwischenschritt. Das Ziel ist die umfassende Abtreibungsfreiheit.

Die Initiative wird zum Opfer dieses taktischen Spiels. Ihr Ansatz ist grundsätzlich richtig, aber zur Zeit nicht mehrheitsfähig. Damit das ungeborene Leben auch kurz- bis mittelfristig politisch eine Chance hat, ist sie abzulehnen.

Nur mit einem zweifachen Nein kann die Diskussion breit abgestützt werden – und die Gesamtheit des Problems behandelt werden. Diese Gesellschaft und dieser Staat haben die Pflicht, über den Wert „Leben“ tiefgründig nachzudenken. Im Weiteren muss die Frage losgelöst von dem ideologisch verfärbten Spruch „Mein Bauch gehört mir“ angegangen werden. Für das ungeborene Leben trägt die Gesellschaft Verantwortung, eine Verantwortung, welche vom Staat zu unterstützen ist.
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